XI. FREMDENRECHT – VISAINFORMATIONEN 

Visapflichtige Einreise

Betrifft Staatsbürgerinnen/Staatsbürger aus den Ländern: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botswana, Burkina Faso, Burundi, China, Côte D’Ivoire, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Jamaica, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Kongo, Demokratische Republik Kongo, Volks​republik Korea, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Marokko, Marshall Inseln, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien, Republik Moldau/Moldawien, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nordliche Marianen, Oman, Osttimor, Pakistan, Palau, Palästina, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, Sao Tome und Principe, Saudi Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, Suriname, Südafrika, Swasiland, Syrien, Tadschikistan, Tansania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, Türkei, Uganda,  Ukraine, Usbekistan, Vanuatu, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Western Samoa, Zentralafrikanische Republik.
Mit 1. Jänner 2006 wurde das bisherige Fremdengesetz 1997 durch das Niederlassungs- und Auf​ent​halts​ge​setz 2005 abgelöst.
Die neuen Antragsformulare für den „Antrag auf Erteilung einer Aufent​halts​be​willigung/Aufenthaltszweck Student“ sind unter
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/formulare/files/Formulare_Jaenner_20/AB_Studierender_Formular.pdf 
zu finden.
Seit September 2008 gilt an der KUG folgende Vereinfachung für Drittstaatenangehörige: ein Bescheid über die bedingte Zulassung an der KUG wird zusammen mit der Einladung zur Zulassungsprüfung ausgestellt. 
Nach Erhalt des von der Studienabteilung ausgestellten Bescheids (= bedingte Zulassung, einschließlich der Mitteilung des genauen Prüfungsdatums und Prüfungsorts) beantragen Sie bei der Öster​reichischen Botschaft oder dem Konsulat in Ihrem Heimatland die „Aufenthaltsbewilligung Studierender“, um zur Zulassungs​prüfung nach Graz anreisen und das weitere Antragsverfahren in Österreich abwickeln zu können. 
Die bei der Antragstellung im Original und in Kopie vorzulegenden Dokumente:

· vollständig ausgefülltes und unterzeichnetes Antragsformular

· gültiger Reisepass und Kopie des Passes

· Geburtsurkunde und beglaubigte Übersetzung

· 1-2 aktuelle Passfotos 3,5 x 4,5 bis 4,0 x 5,0 cm

· Strafregisterauszug (wenn erhältlich), darf nicht älter als 6 Monate sein
· Vorlage des bedingten Zulassungsbescheids

· Vorlage der Einladung zur Zulassungsprüfung
· Glaubhaftmachung von ausreichenden Unterhaltsmitteln und einer gesicherten Unterkunft
· für Studierende bis zum 24. Lebensjahr: EUR 438,17 pro Monat

· für Studierende über dem 24. Lebensjahr: EUR 793,40 pro Monat 


In den genannten Beträgen sind die Kosten für die Unterkunft über EUR 253,51 pro Monat inkludiert
 -
Reisekrankenversicherung

Der Antragsteller/die Antragstellerin muss im Ausland die Entscheidung über den Antrag auf Aufent​halts​be​willigung  abwarten. Wurde der Antrag (bedingt) positiv entschieden, kann das Visum D mit viermonatiger Gültigkeits​dauer beantragt werden. Die Gebühr für die Erteilung eines Visum D beträgt seit 01. Jänner 2011 EUR 100. Eine Einreise nach Österreich und das Absolvieren der Zulassungs​prüfung sind nun möglich. 

Nach bestandener Zulassungsprüfung müssen Sie persönlich bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde die „Aufent​haltsbewilligung-Studierender“ abholen. Die entsprechenden Nachweise (= Beweise für die Richtig​keit) für ausreichende Unterhaltsmittel und eine gesicherte Unterkunft müssen jetzt bei der Abholung des Aufent​haltstitels im Inland erbracht werden.

Die Österreichische Botschaft in Ihrem Heimatland hat Ihren Antrag an die Steiermärkische Landes​regierung (State Government of Styria), Fachabteilung 7C, Innere Angelegenheiten, Staatsbürgerschaft und Aufenthaltswesen, Paulustorgasse 4, A-8010 Graz/Österreich weitergeleitet. Alle geforderten Nachweise müssen Sie nun dieser Behörde vorlegen. Bitte beachten Sie dabei auch die vorgeschriebenen Fristen.

Neben den oben erwähnten und bereits vorgelegten Dokumenten sind folgende weitere Nachweise zu erbringen:

· Nachweis der bestandenen Zulassungsprüfung

· Nachweis über gesicherte Unterkunft

· Nachweis über ausreichende Unterhaltsmittel

· Inskriptionsbestätigung bzw. Studienblatt

· Nachweis über eine in Österreich leistungspflichtige, alle Risiken abdeckende Kranken​versicherung. Nach Inskription in Graz kann mit der Steiermärkischen Gebiets​kranken​kasse eine Studierendenversicherung (monatliche Prämie EUR 49,85) abge​schlossen werden.
ACHTUNG: Studierende mit dem Studienstatus "außerordentlich" haben leider keinen Anspruch auf eine günstige "Studentische Versicherung" über die Gebietskrankenkasse. Weiters müssen Studierende aus Drittstaaten, welche keine Vorversicherungszeiten im Europäischen Raum nachweisen können, 6 Monate lang in die Steiermärkische Gebietskrankenkasse einzahlen (mindestens 89 Euro monatlich). Da erst im Monat 7 eine Leistung im Krankheitsfallle erfolgen kann, müssen sich die Personen in dieser Zeit zusätzlich privat versichern oder mit einer bestimmten Reiseversicherung ins Land kommen.
Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Unterlagen vollständig sind! Der Aufenthaltstitel wird nur ausgehändigt, wenn die Zulassungsprüfung erfolgreich absolviert wurde.
Die Gebühr für die Ausstellung der ersten Aufenthaltsbewilligung beträgt EUR 120.
Die Aufenthaltsbewilligung wird in Form einer Identitätskarte im Scheckkartenformat erteilt, die ein Lichtbild enthält.

[Verlängerung: Die Aufenthaltsbewilligung kann in Österreich bei der Steiermärkischen Landes​regierung in Graz verlängert werden. Die Gebühr beträgt insgesamt EUR 110. Der Verlängerungsantrag muss unbedingt 2 Wochen vor Ablauf der ersten Aufenthaltsbewilligung gestellt werden. Es ist ein Studien​erfolgs​nachweis über das voran​ge​gangene Studienjahr – 8 Semester​stunden / 16 ECTS-Credits – vorzu​legen.]
Alle Informationen auch unter: 
http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_niederlassung/ 

sowie

http://www.oead.at/willkommen_in_oesterreich/tipps_zu_recht_praxis/einreise/drittstaatsangehoerige/   
und
http://www.oead.at/leitfaden_einreise-studierende.pdf
Stand: 27. September 2011
VISAINFORMATIONEN FÜR 
STUDIENBEWERBER/INNEN UND STUDIERENDE 

Visafreie Einreise

Als Staatsbürgerin/Staatsbürger aus den Ländern: Albanien (mit biometrischem Reisepass seit 15.12.2010), Andorra, Antigua, Argentinien, Australien, Bahamas, Barbados, Barbuda, Bosnien-Herzegowina (mit biometrischem Reisepass seit 15.12.2010), Brasilien, Brunei, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, dem Vatikan, Honduras, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, der Republik Korea, Kroatien, Macau, Malaysia, Mazedonien, Mexiko, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Nicaragua, Panama, Paraguay, San Marino, Serbien, Seychellen, Singapur, Taiwan (mit Reisepass mit Personalausweisnummer seit 11.01.2011), Uruguay, Venezuela, den Vereinigten Staaten von Amerika, können Sie nach Österreich visafrei einreisen.

Sie können sich in Österreich ohne Visum maximal 3 Monate aufhalten. Wenn abzusehen ist, dass Ihr Aufenthalt diesen Zeitraum überschreiten wird, müssen Sie rechtzeitig – am besten schon im ersten Monat Ihres Aufenthalts in Österreich – eine Aufenthaltsbewilligung nach dem Niederlassungs- und Aufenthalts-gesetz 2005 beantragen. 

ACHTUNG: Wenn Sie die Aufenthaltsbewilligung nicht rechtzeitig beantragen und der Antrag deshalb nicht innerhalb der 3-Monatsfrist erledigt werden kann, müssen Sie Österreich verlassen!

Das Antragsformular für den „Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung/Aufenthaltszweck Student“ ist unter
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/formulare/files/Formulare_Jaenner_20/AB_Studierender_Formular.pdf 
zu finden.
Der Erstantrag bzw. Verlängerungsantrag für eine „Aufenthaltsbewilligung zum Zwecke des Studiums“ ist seit 1. Jänner 2006 bei der Steiermärkische Landes​regierung (State Government of Styria), Fachabteilung 7C, Innere Angelegenheiten, Staatsbürgerschaft und Aufenthaltswesen, Paulustorgasse 4, A-8010 Graz/Österreich, Tel.: +43(0)316/877-0, Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8.00 bis 12.30 Uhr, einzu​bringen. Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Unterlagen vollständig sind!

Die bei der Antragstellung im Original und in Kopie vorzulegenden Dokumente:

· Vollständig ausgefülltes und unterzeichnetes Antragsformular

· Gültiger Reisepass und Kopie des Passes

· Geburtsurkunde und beglaubigte Übersetzung

· Strafregisterauszug (sofern erhältlich)

· Aktuelles Passfoto 3,5 x 4,5 bis 4,0 x 5,0 cm

· Zulassungsbestätigung bzw. Fortsetzungsmeldung

· Finanzierungsnachweis (Kontoauszug, Sparbuch, Haftungserklärung): 

· für Studierende bis zum 24. Lebensjahr: EUR 438,17 pro Monat

· für Studierende über dem 24. Lebensjahr: EUR 793,40 pro Monat 
In den genannten Beträgen sind die Kosten für die Unterkunft über EUR 253,51 pro Monat inkludiert
· Nach Inskription in Graz kann mit der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse eine Studierenden-versicherung (monatliche Prämie EUR 49,85) abgeschlossen werden.

· Meldezettel, Mietvertrag; z. B. Benützungsvereinbarung mit Studentenheim

ACHTUNG: Studierende mit dem Studienstatus "außerordentlich" haben leider keinen Anspruch auf eine günstige "Studentische Versicherung" über die Gebietskrankenkasse. Weiters müssen Studierende aus Drittstaaten, welche keine Vorversicherungszeiten im Europäischen Raum nachweisen können, 6 Monate lang in die Steiermärkische Gebietskrankenkasse einzahlen (mindestens 89 Euro monatlich). Da erst im Monat 7 eine Leistung im Krankheitsfalle erfolgen kann, müssen sich die Personen in dieser Zeit zusätzlich privat versichern.

Die Gebühr für die Ausstellung der Aufenthaltsbewilligung beträgt EUR 110.
Die Aufenthaltsbewilligung wird in Form einer Identitätskarte im Scheckkartenformat erteilt, die ein Lichtbild enthält.
[Verlängerung: Die Aufenthaltsbewilligung kann in Österreich, bei der Steier​märkischen Landes​regierung in Graz, verlängert werden. Der Verlängerungsantrag muss 2 Wochen vor Ablauf der laufenden Aufenthaltsbewilligung gestellt werden. Die Gebühr beträgt insgesamt EUR 110. Es ist ein Studien​erfolgs​nachweis über das voran​ge​gangene Studienjahr – 8 Semesterstunden / 16 ECTS-Credits – vorzu​legen.]

Alle Informationen auch unter: 
http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_niederlassung/ 

sowie

http://www.oead.at/index.php?id=574&L=0 
und

http://www.oead.at/leitfaden_einreise-studierende.pdf
Stand: 26. Juli 2011
INFORMATION FÜR STUDIERENDE AUS DEM EWR (EU+EFTA)
Wenn Sie beabsichtigen, länger als 4 Monate in Österreich zu bleiben, müssen Sie als EWR-Bürger/innen rechtzeitig eine Anmeldebescheinigung beim Steiermärkische Landes​regierung (State Government of Styria), Fachabteilung 7C, Innere Angelegenheiten, Staatsbürgerschaft und Aufenthaltswesen, Paulustorgasse 4, A-8010 Graz, beantragen. 

Sie benötigen hierfür:

 -  Ihren gültigen Pass oder Personalausweis

 -  den Nachweis der studentischen Krankenversicherung

 -  Meldezettel

 -  die Bestätigung über die Zulassung an der Kunstuniversität Graz

 -  eine Erklärung, dass Sie über ausreichende Geldmittel verfügen

 -  und das ausgefüllte Antragsformular:
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/formulare/formulare_neu/Anmeldebescheinigung/Anmeldebescheinigung_Lichtbildausweis_Aufenthaltskarte_Formular_2010.pdf 
Folgende Kosten sind mit der Anmeldebescheinigung verbunden: Anmeldebescheinigung: ab 

3-monatigem Aufenthalt in Österreich für EWR-Bürger/innen und deren Angehörige (Gebühr: EUR 15,-).

ACHTUNG: Wenn Sie bei einer Kontrolle die Aufnahmebescheinigung nicht vorweisen können, werden Sie mit einer Strafgebühr von EUR 200,- belegt.

(Einen Lichtbildausweis für EWR-Bürger/innen – die Gebühr hierfür beträgt EUR 56,- – können Sie zu​sätzlich beantragen, dieser ist aber   n i c h t   obligatorisch.)

Detaillierte Infos unter:

http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_niederlassung/ 
sowie

http://www.oead.at/willkommen_in_oesterreich/tipps_zu_recht_praxis/einreise/eu_ewr_schweiz/    
und
http://www.oead.at/leitfaden_einreise-studierende.pdf
Stand: 26. Juli 2011
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